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2606. Amtlicher Quartierplan
Am29. April 1991 ersuchte der Gemeinderat Winkel um Genehmigung
seines Beschlusses vom 11. März l99l betreffend Festsetzung des amt-
lichen Quartierplans Nr. I Breiti/Seebüel.

Der Festsetzungsbeschluss wurde im kantonalen Amtsblatt vom 26.

lllärz l99l veröffentlicht und den betroffenen Grundeigentümern
schriftlich mitgeteilt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung vom 25. April
l99l der Kanzlei der Baurekurskommissionen ist gegen diesen Beschluss

kein Rekurs eingegangen.
Das Quartierplangebiet wird im Westen durch die Zürichstrasse, im

Süden durch die Seebnerstrasse, im Osten durch die Breitistrasse und im
Norden durch die Bauzonengrenze begrenzt. Das ganze Quartierplange-
biet liegt innerhalb der Bauzonen nach geltendem Zonenplan und inner-
halb des Generellen Kanalisationsprojektes der Gemeinde rWinkel.

Der strassenmässigen Erschliessung des Quartierplangebietes dienen
die dasselbe umgrenzenden Strassen, die Quartierstichstrassen In der
Breiti und die Seebüelstrasse sowie der Seebüel-, der Breiti-, der Post-
und der Dorfbachweg.

Die an der Strasse In der Breiti auf 19 m, an der Seebüelstrasse auf
20 m, am Seebüel-, Breiti- und Dorfbachweg je auf I I m und am Post-
weg auf 9 m festgelegten Verkehrsbaulinienabstände entsprechen der
Bedeutung dieser Strassen und V/ege. Die mit Baudirektionsverfügung
Nr. 1926/1969 und RRB Nr. 25'76/1958 genehmigten Verkehrsbaulinien
der quartierplanumgrenzenden Strassen müssen in den Einmündungsbe-
reichen der neuen Strassen und Wege geöffnet bzw. aufgehoben werden.

Nach der Niveaulinie beträgt die Höchststeigung bei der Strasse In der
Breiti und der Seebüelstrasse je 2,5V0, beim Dorfbach- und Seebüelweg
je 5o/o und beim Postweg 1090.

Der Quartierplan umfasst ferner die Kostenverleger für die Verfah-
renskosten und die Baukosten (Strassen, Kanalisation, W'asser, Elektri-
zität) sowie die Ordnung des Geldausgleichs.

Der Genehmigung der Vorlage steht - soweit ersichtlich - nichts ent-
gegen.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:
I. Der mit Beschluss des Gemeinderates Winkel vom 11. März l99l
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II an (für sich und
zuhanden der beteiligten Grundeigentümer, unter Rücksendung eines

Quartierplandossiers mit Genehmigungsvermerk), sowie an die Direk-
tion der öffentlichen Bauten.

Zurich, den 17. Juli l99l

Vor dem Regierungsrat
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